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Widerspruch gegen die Aktivierung des Sendemoduls bei elektronischen 
Wasserzählern 
 
Mehrfamilienhäuser ab drei Wohneinheiten oder Gewerbeeinheiten  sind von diesem 
Widerspruchsrecht ausgenommen, da in diesen Fällen keine Rückschlüsse im 
Verbrauchsverhalten auf einzelne Personen möglich sind und keine 
personenbezogenen Daten übermittelt werden.  
 
Daher besteht dieses Widerspruchsrecht ausschließlich für  Ein- oder 
Zweifamilienhäuser. Sofern Sie in einem solchen Fall das Objekt vermietet haben, 
sind Sie verpflichtet, diese Information unverzüglich ebenfalls an Ihre Mieter 
weiterzuleiten.  
 
Wir installieren beim Ersteinbau und 
wenn ein Zählerwechsel eichrechtlich 
vorgeschrieben ist sowie bei 
außerordentlichen Zählerwechseln, 
elektronische Wasserzähler mit 
Sendemodul. Das Sendemodul dient der 
Fernauslesung der Zählerdaten. Die 
Wasserzähler können aber auch ohne ein 
aktiviertes Sendemodul genutzt werden 
(Sendemodul wird dann deaktiviert – 
entweder während der Installation oder 
im Nachgang vor Ort).  
 
Wenn das Sendemodul deaktiviert ist, 
handelt es sich lediglich um einen 
elektronischen Wasserzähler, dessen 
Auslesung und Ablesung weiterhin nur 
vor Ort stattfinden kann. Das 
Sendemodul kann nur durch 
Fachpersonal direkt am Gerät wieder 
aktiviert werden.  
 
Als Betroffener wir Ihnen das Recht 
eingeräumt ohne Angabe von Gründen 
der Aktivierung des Sendemoduls 
einmalig vor Einbau zu 
wiedersprechen. Im Falle des 
fristgerechten und berechtigten 
Widerspruchs, wird das Sendemodul 
während des Installationsvorgangs 
deaktiviert. Ihnen entstehen durch 
diesen Widerspruch keine Kosten oder 
anderweitige Nachteile.  
 
Um die Abrechnung des 
Wasserverbrauchs im Widerspruchsfall 

durchzuführen, erhalten Sie von uns zum 
Ablesezeitpunkt eine Ablesekarte. Die 
Abrechnung des Wasserverbrauchs wird 
dann mit dem von Ihnen übermittelten 
Zählerstand durchgeführt. Sofern kein 
Zählerstand fristgerecht eingeht, wird 
der Zählerstand rechnerisch ermittelt.  
 
Dieser Widerspruch kann innerhalb 
von 14 Tagen nach Erhalt dieser 
Information schriftlich unter Angabe 
der persönlichen Daten des 
Betroffenen, wie zum Beispiel 
Kundennummer oder Zählernummer 
mit Verbrauchsstelle (diese Daten 
finden Sie auf der ersten Seite dieses 
Anschreibens an die  
 
Stadtwerke Bad Driburg GmbH 
Am Rathausplatz 2 
33014 Bad Driburg 
 
gerichtet werden.  
 
Ihre Daten werden zur Verarbeitung des 
Widerspruchs bei uns gespeichert und 
elektronisch verarbeitet. Diese Daten 
werden benötigt, um den Status 
(aktiviert / deaktiviert) zu dokumentieren. 
Selbstverständlich besteht jederzeit die 
Möglichkeit einen erklärten Widerspruch 
zurückzunehmen und das Sendemodul 
nach Absprache eines Termins kostenlos 
aktivieren zu lassen. Bitten wenden Sie 
sich hierzu ebenfalls an die angegebene 
Adresse.  

 


